
Zusammenarbeit SHK- und E-Handwerk
Beantragung und Abwicklung
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Zusammenarbeit zwischen Handwerk und 
dem örtlichen Netzbetreiber
• Häufig führen Kommunikationsprobleme zu Ärger mit dem 

Endkunden oder dem örtlichen Netzbetreiber
• Im Rahmen der Energiewende und sich ändernden 

Marktbedingungen müssen das E-Handwerk und die SHK-Branche 
miteinander kommunizieren und arbeiten

• Gemeinsame Antragstellung beim Netzbetreiber
• Insbesondere bei Wärmepumpen, BHKW, E-Mobilität und PV-Anlagen
• Infos unter: www.wsw-netz.de
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Antrag auf Netzverträglichkeitsprüfung!

• Für elektrische Geräte (Sonstige)
• Für Einspeiseanlagen
• E-Mobilität
• Wärmepumpen
bedeutet: Eine Anfrage zur Genehmigung der 
Anlage / des Gerätes. Keine Fertigmeldung!
• Die Fertigmeldung der Installation muss über 

ein separates Formular bzw. mittels 
technischem Datenblatt erfolgen.
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Wärmepumpen

• Wärmepumpen sind genehmigungspflichtige Verbraucher innerhalb 
der Kundenanlage. Die Genehmigung ist erforderlich, damit der 
Netzbetreiber Rückschlüsse auf den Strombedarf ziehen kann.

• Die Fertigmeldung ist wichtig, damit das Lastprofil der 
Verbrauchsstelle an den jeweiligen Stromlieferanten übermittelt 
werden kann. (Eindeutige Zähleranträge, Haushalt oder WP?)

• Bitte die möglichen Messkonzepte beachten, damit der Kunde 
entsprechende gewünschte Tarife seines Stromlieferanten nutzen 
kann!
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Wärmepumpen Messkonzepte  

• Gemeinsame Messung: Haushalt und WP (ein Zähler)
• Getrennte Messung: Haushalt und WP getrennt (zwei Zähler)
• Bei getrennter Messung sind Sperrzeiten möglich (zusätzlich RSE) 
• Neues Messkonzept „Kaskade“ nur bei Einspeiseanlage, z. B. PV-

Anlagen und im Bezug nur ET möglich.

• Bitte auf Zähleranträgen die entsprechenden Hinweise geben. Auf 
Grund unterschiedlicher Lastprofile ist eine eindeutige Zuordnung 
erforderlich!
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Neuheit Messkonzept 8 Kaskade:
(Nur im Zusammenhang mit Einspeiser!)
Schalteinrichtung RSE nur optional
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Einspeiseanlagen                      

• Einspeiseanlagen sind stromerzeugende Anlagen, welche physikalisch
mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden sind. In der Regel:

• PV-Anlagen, Windkraftanlagen, Wasserkraftwerke, BHKW, etc.
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Die Auszahlung der gesetzlichen Einspeisevergütung oder Förderung ist nur möglich, wenn 
alle erforderlichen Unterlagen beim Netzbetreiber eingereicht wurden und die Meldung im 
Marktstammdatenregister erfolgt ist. Eventuell weitere Meldungen, wie etwa bei der BafA?
Wichtig: Beratung des Anlagenbetreibers! Sonst eventuell Regressforderungen??????

Marktstammdatenregister
• Das Marktstammdatenregister 

ist eine Plattform der BNetzA für 
ALLE Einspeiseanlagen:

• www.marktstammdatenregister.de

• Vorlage beim Netzbetreiber

BafA
• KWKG-Anlagen, zum Beispiel 

BHKW, müssen je nach Größe 
und Förderart zusätzlich bei der 
BafA angemeldet werden:

• www.bafa.de
• Vorlage beim Netzbetreiber
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Hinweise, Tipps und Formulare finden Planer oder Installateure
unter: www.wsw-netz.de
Unter „Services“ findet sich im übrigen die Bauherrenmappe mit sämtlichen 
Hinweisen und Formularen rund ums Bauen und den Netzanschluss!
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E-Mobilität: 11 kW Wallbox

• Pro Netzanschluss (nicht Stromzähler), ist eine Ladestation unter 12 
kW Leistung nur anzeigepflichtig

• Benötigt wird das Anzeigeblatt und das technische Datenblatt des 
Herstellers

• Das Formular „vereinfachtes Mitteilungsverfahren“ finden Sie unter 
folgendem Link:

• https://www.wsw-netz.de/stromnetz/e-mobilitaet/
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E-Mobilität: Wallbox größer 11 kW Leistung

• Ladestationen mit einer Leistung von mehr als 11 kW, sind 
genehmigungspflichtig.

• Gilt auch für eine ggf. zweite Wallbox von 11 kW Leistung
• Benötigt wird der Antrag auf Netzverträglichkeitsprüfung
• Ist der Anschluss genehmigt, wird nach dem Einbau das finale 

Datenblatt benötigt
• Sämtliche Hinweis zur E-Mobilität finden Sie hier:
• https://www.wsw-netz.de/stromnetz/e-mobilitaet/
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